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31. Erg. –  
 

 
 

Entgeltregelung für die Mehrzweckhalle 
der Stadt Weiden i.d.OPf. (Am Langen Steg 17) 

gemäß Stadtratsbeschluss vom 09.05.2011 
 
 

 
Derzeit werden folgende Entgelte erhoben: 
 
 

(1) Halle: 
 
Die zulässige Höchstbesucherzahl der Mehrzweckhalle Weiden beträgt 1.740 Personen. 
 
 
Gewerbliche Hallennutzung für größere Veranstaltungen    2.950,00 € 
(Konzert, Kabarett, Ü-30-Party).        zzgl. MwSt. 
Geschätzte Besucherzahlen von 1.000 bis 1.700 Personen 
 
 
Private Hallennutzung für kleinere und mittlere Veranstaltungen   1.770,00 € 
z. B. Hochzeitsfeier, Faschingsbälle      zzgl. MwSt. 
Kleinere gewerbliche Veranstaltungen mit geringer Besucherzahl 
z. B. Ausstellung, Messe 
 
 
Die Halle ist 1/3 teilbar. Das Entgelt verringert sich entsprechend. 
 
 

(2) Jugendraum 
 
Die zulässige Höchstbesucherzahl im Jugendraum beträgt 200 Personen. 
 
 
Gewerbliche Raumnutzung       472,00 € 
          zzgl. MwSt. 
 
 
Private Raumnutzung ganzer Jugendraum      236,00 € 
          zzgl. MwSt. 
 
 
Private Raumnutzung halber Jugendraum      118,00 € 
          zzgl. MwSt. 
 
 
Stundenweise Anmietung       35,00 € 
z. B. Stehempfang        zzgl. MwSt. 
 
 
 

Alle Preise sind inkl. Hausmeister, Heizung, Strom und Reinigung. 
 


